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Erklärung betreffend Verfahrensoptionen

Diese Erklärung bildet Bestandteil

 des von den Parteien unterzeichneten Schiedsvertrags vom
_____________________

 des Einleitungsbegehrens / der Einleitungsantwort

 der klagenden Partei vom _________________________

 der beklagten Partei vom _________________________

Wird das Einleitungsbegehren nur von einer Partei gestellt, stellt die vorliegende Erklä-
rung nur einen Antrag der unterzeichnenden Partei dar, der für das Zustandekommen der
Wahl der Gesamtheit der beantragten Verfahrensoptionen der uneingeschränkten Zu-
stimmung der anderen Partei bedarf. Das gleiche gilt für die vorliegende Erklärung, wenn
sie mit der Einleitungsantwort abgegeben wird. Die Zustimmung der anderen Partei nur zu
einzelnen beantragten Verfahrensoptionen bindet die erklärende Partei nicht, sondern
stellt einen neuen Antrag dar.
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Gewählte / beantragte Verfahrensoptionen

_____________________________ _____________________________
Ort/Datum Ort/Datum

Die klagende Partei 1: Die beklagte Partei 1:

gewählte Optionen anstelle der Regelung gemäss OSTSO

 nur einfacher Schriftenwechsel - doppelter Schriftenwechsel

 mit Einigungsverhandlung - Einigungsverhandlung nach Ermes-
sen des Gerichts

 Einreichung äusserster Vergleichsange-
bote nach Ergebnislosigkeit der Eini-
gungsverhandlung

- normaler Fortgang des Verfahrens

 ohne mündliche Verhandlung - mit mündlicher Verhandlung

 zweistufiges Verfahren
(Einzelschiedsrichter in Phase 1,
 Dreier-Schiedsgericht in Phase 2)

- ganzes Verfahren Einzelschiedsrich-
ter bzw. Dreierschiedsgericht

 beschränkte Zulassung von Beweismit-
teln: Als Beweismittel sind ausgeschlos-
sen
 Zeugen
 Expertise
 Parteibefragung

- uneingeschränkte Zulassung von
Beweismitteln

 als Beweismittel sind nur Akten zugelas-
sen

- uneingeschränkte Zulassung von
Beweismitteln

 Akten in ______________ Sprache müs-
sen nicht übersetzt werden

- Übersetzung fremdsprachiger Akten

 Verhandlungssprache englisch - Verhandlungssprache deutsch

 Vorschusspflicht für die Kosten je zur
Hälfte

- Vorschusspflicht für die Kosten allein
bei der klagenden Partei

 Vorschusspflicht für die Kosten allein bei
der beklagten Partei

- Vorschusspflicht für die Kosten allein
bei der klagenden Partei
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_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________
Ort/Datum Ort/Datum

Die klagende Partei 2: Die beklagte Partei 2:

_____________________________ _____________________________


